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Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag TOP 

NVN NVN/VII/2009/0323 11 

  

  

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeiten 

Verbandsversammlung 15.12.2009 Entscheidung 

 

Datum: 09.11.2009   

 

Betreff 

Wirtschaftspläne 2010 des NVN und der VRR AöR 

 

Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2010 

- für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) 

  und stimmt dem Wirtschaftsplan 2010 

- für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR) zu. 

 

 

 

Sachstandsbericht 

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) und der Nahverkehrs-

Zweckverband Niederrhein (NVN) sind gemeinsam Träger der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR). 
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Gemäß § 20 Absatz 4 der Satzung der VRR AöR haben beide Verbandsversammlungen des 

ZV VRR und des NVN die Zustimmung, zur Feststellung, des Wirtschaftsplans der VRR AöR 

zu erteilen. 

 

Darüber hinaus hat nach der Satzung des NVN die Verbandsversammlung auch über den 

Wirtschaftsplan des NVN zu beschließen, obwohl dieser Wirtschaftsplan dem Grunde nach 

keine eigenständigen Daten mehr enthält und sich aus dem Wirtschaftsplan der VRR AöR 

ableitet. Im Wirtschaftsplan des NVN werden deshalb die Erträge und Aufwendungen nur 

nachrichtlich dargestellt. 

 

Die Beteiligung des NVN an der VRR AöR beträgt nach wie vor 25.000,00 €. Sie ist im Ver-

mögensplan dargestellt. 

 

 

 

Anlagen 
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